
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und der

AfJ e. V. Kinder- und Jugendhilfe Bremen,
Außer der Schleifmühle 55 - 61 ,28203 Bremen

- im folgenden Einrichtungsträger genannt -

wird folgende

Vereinbarung nach S 78b SGB Vlll
geschlossen:

1. Gegenstand

1.1. Gegenstand dieser Vereinbarung sind (Betreuungs-) Leistungen nach SS 34, 41 und in Ausnahme-

fä1en g-35 a SGBV|ll, welche der Einrichtungsträger für männliche Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr,

in Ausnahmefällen auch jünger, jedoch nicht unter 14 Jahren, in der Helgolander Straße 54,282'17

Bremen und in der Seefahrtstraße 24,28759 Bremen erbringt.

1.2. Grundlage des Vertrages sind die trägerindividuelle Leistungsbeschreibung ,,Heimerzie-

hungpohngruppe 7 Wochentage" (Anlage 1) sowie die Kalkulationsbögen (Anlage 2 und Anlage 3).

2. Leistungsverei nbarung

2.l.lnder,,Helgolander Straße 54 und in der Seefahrtstraße 24" werden in den stationären Wohngrup-

pen bis zu 1O Kinder und Jugendliche vorrangig im Alter von 15 Jahren betreut. Die Leistung wird ge-

haß SS 27,34 und 41 SGB Vlll erbracht. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist

der beigefügten Leistungsbeschreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

2.2. Die Leistungen werden nach Maßgabe der allgemein anerkannten Fachstandards, der ordnungs-

rechlicher Bestimmungen und der Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung

erbracht. Die in der Betiiebserlaubnis enthaltenen Regelungen, Auflagen und Nebenbestimmungen sind

zu beachten. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Not-

wendigen nicht überschräiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall

gewährleistet ist.

2.3. Es gilt der Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll in seiner aktuellen Fassung

2.4. Der Einrichtungsträger darf für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe

keine Person beschäftigön oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den $$ 171,174
bis 174c,176 bis 180a, 1 81a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs

verurteiliworden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regel-

mäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis

nach-$ 30 Absatz 5 und S 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. Unbe-

schadät dessen hat der Einrichtungsträger unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm

bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben,

Ermittlungen zur Strafverfolgung eingeleitgt worden sind.

2.5. Nach S 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung für ein

Kind oder e-inen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das Gefährdungsri-

siko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei der Kenntnis von einem Ge-
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fährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar wahrzunehmen und / oder das zuständige Jugendamt

unverzüglich zu informieren.

3. Vergütu ngsvereinbaru ng

3.1.Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 2 wird folgende Vergütung pro Leistungsempfänger und

Leistungstag für den u.g. Vereinbarungszeitraum vereinbart:

Vereinbarunsszeitraum vom 01.02.2024 bis 31.01.2025:

3.2. Zur Abgeltung der Leistungen nach Ziffer 2 wird folgende Vergütung pro Leistungsempfänger und

Leistungstag für den u.g. Vereinbarungszeitraum vereinbart:

Vereinbarunqszeit ab 01.02.2025 :

Vergütung für das Regelleistungsangebot 146,63 €

Vergütung für betriebsnotwendige lnvestitionen 5,55 €

Gesamtvergütung
pro Leistungsempfänger und Leistungstag

152,18€

Vergütung für das Regelleistungsangebot 152,23€

Vergütung für betriebsnotwendige lnvestitionen 3,53 €

Gesamtvergütung
pro Leistungsempfänger und Leistungstag

155,76 €

3.3. Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-, Sach-

und lnvestitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten Vergütung sind den

beigefügten Berechnungsbögen (Anlage 2 und Anlage 3) zu entnehmen.

3.4. Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe

im Einzelfall bewilligt wurde.

3.5. Die Finanzierung etwaiger Zusatzleistungen ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung

4. Prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung und Dokumentation

4.1. Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Angaben über
geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach $ I des Landesrahmenvertrages SGB Vlll gelten

öOenfats für dieses Leistungsangebot. Ferner leiten sich die die Grundsätze und Maßstäbe für die Be-

wertung der Qualität der Leistung sowie Bestimmungen über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewähr-

leistung aus dem im Betriebserlaubnisverfahren nach S 45 SGB Vlll getroffenen Regelungen ab. Somit

erfolgtäuch die Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwick-
lung (Berichtsraster) vorzu legen.

4.2. Ferner einigen sich die Vertragsparteien darauf, zukünftige Ergebnisse der Unterarbeitsgruppe

Qualitätsentwickiung, insbesondere auch im Hinblick auf die Darstellung des Berichtswesen in Form
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eines standardisierten Rasters, mit.einzubeziehen und zu berücksichtigen. Der Einrichtungsträger si-

chert die Zusammenarbeit und Mitwirkung im Hinblick auf zukünftige Systeme der Leistungsdokumenta-

tion zu, die in der Vertragskommission nach $ 78f SGB Vlll abgestimmt und beschlossen werden.

5. Verein barungszeitraum

5.1. Die Vereinbarung gilt ab dem 01.02.2024 und wird mit einer Mindestlaufzeit vön21 Monaten (min-

destens bis zum 31.10.2025) auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

5.2. Zur vollständigen oder teilweisen'Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer

schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Mindestlaufzeit. Die Vergü-

tungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die übrigen Bestandteile der Verein-

barung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten gekündigt werden.

5.3. Für den Fall, dass sich die Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann diese Vereinbarung von jeder

Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung gekün-

digt werden. Bis zum Abschluss einer Neuvereinbarung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre

Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame zu

ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. lm Ubrigen gelten die Vor-

schriften der gg 53. ff. des Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen
Vertrag.

6.2. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremIFGJ. Bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im elektronischen

lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag

Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

6.3. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für das Land

Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten und seine Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergüten.

6.4. Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des neuen Tarifvertrages TV-L resp. TV-L S

Sozial- und Erziehungsdienst in der aktuellen Fassung und verpflichtet sich, alle Komponen-ten, die zu

einer Vergütungssteigerung bei den Mitarbeitenden führt, an diese in vollen Umfang weiterzugeben. Der

Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Gehälter nach den An-forderungen des Trägers der

Kinder- und Jugendhilfe nachzuweisen.

6.5. Alle Anlagen dieser Vereinbarung sind Vertragsbestandteil.

Geschlossen: Bremen, April 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag
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@:
Anlage 1 : trägerindividuelle Leistungsbeschreibung (liegt bereits vor)

Anlage 2: Kalkulationsschema incl. Personalbogen zum Berechnungszeitraum 01.02.2024 - 31.01'2025

Anlage 3: Kalkulationsschema incl. Personalbogen zur Berechnungszeit ab 01.02.2025


